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RS OGH 1994/10/25 5Ob538/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1994

Norm

JN §104 Abs1 A

KSchG §14 Abs1

Rechtssatz

Die Wirksamkeit der Zuständigkeitsvereinbarung ist daran gebunden, daß das vereinbarte Gericht so gewählt wird, daß

sich Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung des Verbrauchers in seinem Sprengel befinden.

Entscheidungstexte

5 Ob 538/94

Entscheidungstext OGH 25.10.1994 5 Ob 538/94

Veröff: SZ 67/186
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